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rockkultur Interessierten einen Einblick oder besser Durchblick aus eliner bis-
her eher vernachlässigten Perspektive.
Maurus ayer O0SB Ottobeuren

M., Die Rechtswirkungen der klösterlichen Profeß ine rechtsge-
schichtliche Untersuchung der monastischen Profef{is und ihrer Rechtswirkun-
gCch unter Berücksichtigung des Staatskirchenrechts (Europäische Hochschul-
schriften, Reihe Theologie, 486), Frankturt Maın 19973

Wer sich muit dem kanonischen Recht beschäftigt un: verstehen will, ist
für welılte Bereiche darauf angewlesen, die historischen urzeln und die ZC-
schichtliche Entwicklung VO Normen, Institutionen un: Doktrin erück-
sichtigen. Das ilt zumal für rechtlich relevante Phänomene des Ordenswe-
SenNs DiIie Zahl interessierter Autoren ist nicht oroßß Denn für die Kanonisten
bildet das Ordensrecht in gewlssem Sinn einen Sonderbereich, dessen ege
zumindest 1mM deutschen Sprachraum einigen wenıgen Spezlalisten vorbehal-
ten bleibt. In der ege handelt sich bei diesen Ordensleute. Der Autor
des vorzustellenden Buches gehört der Benediktinerabtei Kön1iıgsmunster ın
eschede un! legt mıiıt seliner Studie 1m wesentlichen die kirchenrechtliche
Dissertation VOTL, aufgrund derer 1991 ın alzburg den Doktorgrad 1WOTI-

ben hat.
Gegenstand der Untersuchung ist die Profefis, jene rechtlich geordnete

OfIfentliıche andlung, durch welche ine Person Mitglied 1n einer rdensge-
meinschaft wird, und ihre rechtlichen Folgen. verfolgt eın Thema VO  a den
nfängen des Rechtsinstituts der Profef{fs 1mM vorbenediktinischen Mönchtum
bis 1n die Gegenwart. Schwerpunktmäßig hat der Autor die benediktinische
Profefis 1m Blickwinkel.

[ )as umfangreiche Werk ist In elf Kapitel gegliedert. Das erste Kapitel
widmet einer Untersuchung des egriffs „professio” 1mM kirchlichen
Sprachgebrauch 23-63) Darauf olg ın sechs Abschnitten der rechtshisto-
rische Überblick ZUT Profefs. Kapitel behandelt die Profefs 1m christlichen
Mönchtum VOT enedl. un stellt die verschiedenen Aufnahmeprozesse der
östlichen und der westlichen Tradition VOTLT S 65—101) Im Kapitel SEeIZz
sich ausführlich mıiıt der „Profe{isfeier 1n der egula Benedicti“ auseinander
S 03-153) Das . Kapite. ist mıiıt „Profeis iın nachbenediktinischer Ze1l
überschrieben (S 55-215) un geht 1im einzelnen eın auf die einschlägigen
Normen Benedikts VO  a Aniane bzw. der Aachener Reformsynoden, auf die
Profef{ß in der Ordnung der Cluniazenser, auf den Traktat Bernhards VO  —

Clairvaux „De praecepto et dispensatione”, 1ın dem wichtige Aspekte der Pro-
fe{1s erorter werden, SOWIE auf die spätmittelalterlichen Reformbewegungen,
namentlich die Melker Reform. In Kapitel geht die „Profefß ın der ka-
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nonistischen Lehre VO ecreium Gratjanı hıs ZU TIeNter Konzil”“ S GÜ
250), wobei ausführlich die Posıtionen wichtiger Autoren ZUXC Untersche!i-
dung VO  — einfachen und feierlichen eiu  en und ZAGIE Profef{is als Ehehinder-
nıSs darstellt. as . Kapite. spa: den ogen der .„Profefs VO rTI1enter
Konzil bis AB Codex Iurıs Canonicıi 1917° 51-—-283); die Stationen dabei
Sind die konzilliaren ormen Irients, die Profef{s 1ın nachtridentinischen Be-
nediktinerkongregationen (exemplarisch: Salzburger un:! Bayerische Kongre-
gation), die inführung der einfachen Gelübde ınter Papst 1US un die
Reformerlasse Pius' ZAOE Ordensleben Kapitel Schheisl1ıc ecCc den e1it-
aul VO  en 1917 his ZU I1 Vatikanischen Konzil ab un: referiert die damals
geltende Rechtslage ZUT Profefs, die 1m wesentlichen durch den GK1917 20 S
PWar 285-—-326)

Nach dem ausgedehnten historischen Teil der Studie untersucht 1ın
Kapitel die „Profefs ın den Konzilsdekreten un:! 1in der nachkonziliaren (e-
setzgebung” bIis ZUX Iurıs Canonicı VO:  g 1983 S 27-364) Es olg als

Kapitel eın kurzer Abschnitt ber die „Profefis 1mM Disput der Codex-Re-
form  44 S 65—377), der ZU folgenden Kapitel „Profeis 1mX Iuris anoO-
nıC1 083 hinführt S 79-—420) Man wird unterschiedlicher Meiınung dar-
ber eın können, ob 1ne Zusammenfassung dieser beiden Abschnitte e1-
e Kapitel sachgerechter geEWESCH ware oder nicht Der Rezensent ne1igt ZUTC

ersten Ansicht, da die (enese der kodikarischen ormen Hiltfen deren
Verständnis un! Interpretation bietet und daher systematisch nicht INaT-

kant VO: der Behandlung des Gesetzbuches selbst abgesondert werden sollte
Das abschließende 11 Kapitel befaft sich mıiıt der „Profefs in der staatlichen
Gesetzgebung” ın Österreich, Deutschland und der Schweiz 421—474)

Allein diese appe inhaltliche Vorstellung des Werkes Aä{fst erkennen, da{fs
der uUutOor sich mıit dem Rechtsinstitut der Profefs umfassend auseinanderge-
Seiz Hat (Nicht mehr berücksichtigt werden konnte der eX anonum
Ecclesiarum Orientalium ICCFEOL das Gesetzbuch für die katholischen
Ostkirchen, das erst 10.1991 ın Kraft getr ist) Auf den en
rechtsdogmatischen Teil der Studie, der die gesetzlichen estimmungen
zugrunde legt, die einschlägige Literatur zut berücksichtigt un:! verläflich
117e die angesprochenen Fragen führt, ist bel einer Besprechung 1n dieser
Zeitschrift nicht 1m einzelnen einzugehen. Für dessen Qualität, insbesondere
des staatskirchenrechtlichen Kapitels, se1 auf die rasche Rezeption EKanes die
zuständige Standardliteratur verwlesen (vgl Joseph Listl, Die UOrdensgemeıin-
schaften und ihre Angehörigen in der staatlichen Rechtsordnung, 1n and-
buch des Staatskirchenrechts der Bundesrepublik Deutschland, hrsg, VO  a Jo-
seph Listl und Dietrich Pırson, /Zweite, grundlegend neubearbeitete
Aufl., Berlin 1994, 841-863)

Der beträchtliche rechtsgeschichtliche Teil des Werks, der ungefähr Zzwel
Drittel des Bandes umfadist, macht das uch auch für den namentlich bene-
diktinischen Ordenshistoriker interessant Sein €e1z liegt darin, da{s eın ZEe11-

trales Rechtsinstitut des Ordenslebens VO  - selinen nfängen bis In die (3e-
genwart verfolgt und dargeste. wird. Darın liegt aber zugleic. auch 1ne
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Schwierigkeit; denn ist VO  5 vornherein ausgeschlossen, das gesamte e1IN-
schlägige Material heranzuziehen. Der Verfasser elıner olchen Studie ist C
ZWUNSCHL, ine notgedrungen subjektiv gefärbte Auswahl treffen, wenn

auch durchaus uınter Berücksichtigung der Forschung. Der Zwang ZU Aus-
wählen WIFT: uUummMso orößer, als die Quellen 1m Mittelalter reichlicher fließen
beginnen un: WITr ber zahlreiche Phänomene der Ordensgeschichte auch
durch moderne wissenschaftliche lteratur ZCNAUECT unterrichtet Sind.
muÄßiste also Entscheidungen reffen un wählte etwa für die hochmittelalterli-
chen Reformbewegungen Cluny AUS Ooder für das Spätmittelalter die Melker
Reform. Der Leser TEeUNC. sollte sich immer bewulßst se1n, da{fßs mıiıt einer
Auswahl tun hat er Autor selbst eug der Bildung einseitiger Anschau-
NseCn beim Keziplenten VOTL, indem auf verwandte Erscheinungen hin-
welst un 1mM Apparat entsprechendes Schrifttum angibt (z 204 ff.)

Be1l den rechtshistorischen Darlegungen stutzt sich VOT em auf die
Auswertung der betreffenden lteratur, zieht aber auch wichtige Quellentexte
heran. Über eın Thema 1m eENSCICHN Sinn, die Profefis, hinaus erläutert ZU

besseren Verständnis eweils auch den historischen Hintergrund Dem OI -

densgeschichtlich undigen Leser mogen diese Partien da oder dort etwas
breit geraten scheinen. Vermutlich War der Autor der Meinung, da{fs das uch
vornehmlich ın die and VO  a Kanonisten gelangt, die mıiıt der Geschichte des
Ordenslebens 1mM allgemeinen nicht ıIn olchem alse sSind un:! 4S
de für diese Inftormationen dankbar eın dürtften. Günstig ware bisweilen 1ne
stärkere inhaltliche erknüpfung der Kapitel miteinander. Den Rezensenten
hätte die rage interessiert, ob un:! inwıleweılt die klassische kanonisti-
sche Lehre VO  n der Profef{s (Kap die entsprechenden Bestimmungen der
spätmittelalterlichen Ordensreformen (Kap beeinfluft hat.

Es konnte nicht ausbleiben, da{fs sich angesichts der großien Materialfülle,
die verarbeitet, auch Versehen eingeschlichen en (Zz 204 Anm 215
und 510 ichtig „Schreiner“ STa „Schreiber”) oder ın Details eın überholter
Forschungsstand eboten wird (z 6. 229 Anm. 58 DIie Forschung geht
heute davon aus, Rufinus seline Summa nicht 115/-59 sondern etwa 1164 VeIl-

fa{t hat.) Manche stilistische Unebenheiten oder Schreibfehler hätten bel e1-
nerTr etzten Durchsicht VOT der rucklegung och beseitigt werden können.
Leider sind die Vornamen der Autoren auch 1m Literaturverzeichnis 1Ur ab-
ekürzt aufgeführt. Es ware jedoch ebenso kleinlich WI1e ungerecht, dıie große
Leistung anhand des Verfassers solcher Marginalien In Frage stellen.
Vielmehr hat sich seliner Aufgabe, die klösterliche Profe{fs un:! deren
Rechtswirkungen ber die 8  vA Geschichte des Ordenswesens hin rechtshi-
storisch untersuchen SOWIl1e ach geltendem Recht behandeln, gekonnt
entledigt. Hoftentlic. findet die Möglichkeit, welıtere wissenschaftliche Ar-
beiten in Angriff nehmen.
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